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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
in diesen Wochen werden in politischen Gremien
Themen debattiert und beraten, die für uns wichtig,
ja sogar existenziell sind. Die Debatte in der Födera-
lismuskommission erfüllt uns mit Sorge. Der Innen-
senator von Berlin hat ein neues Horrorszenario für
Beamte angekündigt. Berlin möchte den für Beamte
entscheidenden Artikel 33 Abs. 5 Grundgesetz 
(… hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamten-
tums) ändern. 
Die Kernprinzipien des Artikels 33 Abs. 5 GG 
� das Lebenszeitprinzip, 
� das Alimentationsprinzip, 
� das Laufbahnprinzip und 
� die lebenslange Versorgung 
stören den Berliner Senat. Schlimmer ist aber, dass
auch einige andere Landesregierungen mitzuziehen
scheinen. 
Wir können uns nicht zurücklehnen und darauf ver-
lassen, dass sich dafür keine verfassungsändernde
Mehrheit finden wird. Politische Freunde, die uns
gestern noch versicherten, dass sie treu zum Grund-
satz des Berufsbeamtentums stehen, wechseln die
Fronten oder schlagen sich in die Büsche. Alle Arbeit
und Mühen investieren wir derzeit, die Zahl der Auf-
rechten zu stabilisieren und auch zu erweitern,
sodass der totale Einbruch in unsere Rechte verhin-
dert werden kann. 
Aber selbst solche Länder, die an diesen Grundposi-
tionen noch festhalten, wollen zumindest eine Kom-
petenzverlagerung auf die Länderebene. Sie streben
die Zuständigkeit für die Regelung des Dienstrechts
und des Besoldungsrechts an. Auch hier stellt sich
die Frage: Warum pochen sie auf diese Zuständig-
keiten? Sicher nicht, um in den einzelnen Ländern
Verbesserungen der heutigen Situation zu errei-
chen, sondern eher das Gegenteil. 
Die Länder hatten früher einmal die Zuständigkeit
für Besoldung und Versorgung. Der Prozess der
Zusammenführung in der Besoldung ist 1975 durch
das „zweite Gesetz zur Vereinheitlichung der Neure-
gelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern“
und mit Wirkung ab 1977 durch das Beamtenver-
sorgungsgesetz abgeschlossen worden. Das Bun-
desrecht regelt seither Besoldung und Versorgung
umfassend bundeseinheitlich. 
Auf ausdrücklichem Wunsch der Länder wurde durch
diese Vereinheitlichung einem Besoldungswettlauf
entgegengewirkt, der damals eingesetzt hatte. Die
Auseinanderentwicklung und Zersplitterung des
Besoldungsrechts durch eigenständige landesrechtli-
che Regelungen wurde seinerzeit vom damaligen
Bundesinnenminister Genscher charakterisiert als
„Scherbenhaufen einer Besoldungspolitik des Oppor-
tunismus, des föderalen Eigennutzes und der

Konzeptionslosigkeit, die jede innere Besoldungsge-
rechtigkeit vermissen lasse“. Anscheinend wollen
zumindest einige Länder diesen Scherbenhaufen,
der damals beklagt wurde, nun wieder anrichten,
und zwar nicht mit der Zielrichtung von Verbesse-
rungen für die Beschäftigten, sondern um Ver-
schlechterungen durchzusetzen. Dies lehnen wir ab.
Ein stabiler Partner in dieser Diskussion ist Bun-
desinnenminister Schily, der aus sachlichen Grün-
den eine Zersplitterung ebenso wenig zulassen
kann, wie wir als Beschäftigte dies tun. Der Bun-
desinnenminister hält mit uns gegen solche Vor-
stöße. Mit dem klaren Kontra allein ist es aber nicht
getan. 
Wir brauchen ein Konzept, das den Kritikern den
Wind aus den Segeln nimmt und in dem bewiesen
wird, dass mit den hergebrachten Grundsätzen des
Berufsbeamtentums ein flexibles, modernes Beam-
tenrecht geschrieben und eine leistungsgerechte
Besoldung umgesetzt werden kann. Unser Reform-
modell 21 führt diesen Nachweis.
Die Gespräche und Verhandlungen mit dem Bun-
desinnenminister zur Umsetzung des dbb-Reform-
modells laufen zielgerichtet. Die gemeinsame
Arbeit und ihr Ergebnis werden der dbb Vorsitzende
und Bundesinnenminister Schily gemeinsam vor-
stellen, sobald die Ausarbeitung steht. Dass wäh-
rend der laufenden Verhandlungen Details, die über
das Grundkonzept hinausgehen, nicht mitgeteilt
werden können, hängt mit der komplexen Materie
zusammen. Die Punkte bedingen sich gegenseitig
und bauen aufeinander auf. Ein Teilergebnis ist nur
dann stimmig, wenn die weiteren Punkte später
dazu passen. Von daher würde es in der Sache
wenig bringen, einzelne, bereits abgehakte Punkte
vorzeitig in die Öffentlichkeit zu bringen. 
Wie bei Tarifverhandlungen auch  haben wir unsere
Zielvorstellungen, und das Bundesinnenministeri-
um verfolgt bei einzelnen Problemen eine andere
Vorstellung. Das Wesen von Verhandlungen ist, die-
se Positionen in Übereinstimmung zu bringen.
Dabei werden an einzelnen Stellen Kompromisse
geschlossen werden müssen. Aber die Zielrichtung
ist klar: Wir haben nichts zu verschenken. Über den
Prozess, der das Reformkonzept betrifft, braucht
sich niemand Sorgen zu machen. Die Beschwernisse
liegen an ganz anderer Stelle. 
Wenn es uns nicht gelingt, mit einem überzeugen-
den Papier Grundgesetzänderungen zu verhindern,
dann würde der Damm brechen und die Einschnitte
wären gravierend. Eine solche Entwicklung nicht
zuzulassen, gilt unsere ganze Anstrengung. Ich
wünsche allen, deren Urlaubszeit bevorsteht, erhol-
same Tage und Wochen.
Mit kollegialen Grüßen

„Werbefachmann“ Werner Siggelkow
verabschiedet 4

Verdienstkreuz für Karl-Heinz Nitz 4

Deutsche Finanzsportler 
im Aufwärtstrend 4–5

Weniger Finanzämter 
in Mecklenburg-Vorpommern 5–7

Seminar über neues Tarifrecht 7

DSTG-Jugend: Mit kluger Personalpolitik
Wettbewerb um die besten Köpfe 
gewinnen 8–10

Mit Bundessteuerverwaltung 
Steuerausfälle bekämpfen? 12–14

Alterseinkünftegesetz verabschiedet 14–16

Tauschecke 15

dbb
Berufspolitik

Gesundheitswesen:
Keine vorschnelle Entwarnung 18
Reisekostenrecht:
Nachbesserungen erforderlich 18
Pflegeversicherung:
Pensionäre benachteiligt 19
dbb newsletter 20
„Vorwärts“-Sommerfest 20
Bundesvermögen:
Anteile nicht unter Wert verkaufen 22

Nichts geht mehr 23

Politik aktuell 24

Tarifpolitik

Nachgefragt: Gerhard Kappius, 
Hauptgeschäftsführer der VKA 26–27

Neugestaltung des Tarifrechts 27

dbb vorsorgewerk 29

Aus den Mitgliedsgewerkschaften 31

Frauen

3. Frauenpolitische Fachtagung 32–33

Jugend 38

EU aktuell 40

Report 42–43

Aktuell 44

Interview

Frank-Jürgen Weise
Vorstandsvorsitzender der 
Bundesagentur für Arbeit 46–47

DSTG

DSTG magazin – Juli/August 2004

IMPRESSUM: Herausgeber: Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG), Friedrichstraße 169/170, 10117 Berlin, Telefon (0 30)
20 62 56-6 00, Telefax (0 30) 20 62 56-6 01, Internet: www.dstg-verlag.de, E-Mail: dstg-bund@t-online.de. Verantwortlich: Dieter 
Ondracek, Rafael Zender. Verlag: Steuer-Gewerkschaftsverlag, Friedrichstraße 169/170, 10117 Berlin, Telefon (0 30) 20 62 56-6 50,
Telefax (0 30) 20 62 56-6 01, E-Mail: stgv@dstg-verlag.de. Fotos: M. Darchinger, DSTG-Archiv, Fiegel. Anzeigenverwaltung DSTG magazin:
Steuer-Gewerkschaftsverlag, Elke Schmidt, Friedrichstraße 169/170, 10117 Berlin, Telefon (0 30) 20 62 56-6 50, Telefax (0 30) 20 62 56-
6 01, E-Mail: stgv@dstg-verlag.de. Anzeigenpreisliste Nr. 23 gültig ab 1. Januar 2002. Nachdruck honorarfrei gestattet. Gestaltung:
Marian Neugebauer. Bezugsbedingungen: Das DSTG magazin erscheint zehnmal jährlich. Der Bezugspreis ist durch Mitgliedsbeitrag
abgegolten. Dem DSTG magazin regelmäßig beigefügt ist „Die Steuer-Warte“ und einem Teil der Ausgabe, neunmal im Jahr „Die Steuer-
Gewerkschaft in Nordrhein-Westfalen“. Namentlich gekennzeichnete Artikel stellen in jedem Fall nur die Meinung des Verfassers dar.
HERAUSGEBER DER dbb-SEITEN: Bundesleitung des dbb beamtenbund und tarifunion – Bund der Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes und des privaten Dienstleistungssektors – Friedrichstr. 169/170, 10117 Berlin, S (0 30) 40 81-40, Telefax (0 30) 40 81-55 98.
Internet:  www.dbb.de. E-Mail: magazin@dbb.de. Chefredaktion: Dr. Walter Schmitz, Rüdiger von Woikowsky; Redaktion: Jan Brenner,
Britta Müller, Siegfried Speichert, Dr. Frank Zitka; Redaktionssekretärin: Sabrina Bruns. Redaktionsschluss am 10. jeden Monats.
Namensbeiträge stellen in jedem Falle nur die Meinung des Verfassers dar. Gestaltung: MarianNeugebauer. Fotos: dpa, Fiegel, MEV. Verlag:
dbb Verlag GmbH. Verlagsort und Bestellanschrift: Reinhardtstr. 29, 10117 Berlin, Telefon (0 30) 7 26 19 17-0, Postbank: Köln 2017 04-
503. Versandort: Düsseldorf. Herstellung und Anzeigen: Vereinigte Verlagsanstalten GmbH, Höherweg 278, 40231 Düsseldorf, Internet
www.vva.de, E-Mail info@vva.de. Anzeigenleitung: Ulrike Niggemann. Anzeigenverkauf: Panagiotis Chrissovergis, Tel. (02 01) 8 71 26-9 45,
Anzeigendisposition: Britta Urbanski, Telefon (02 11) 73 57-5 63, Telefax (02 11) 73 57-5 07. Anzeigentarif Nr. 45 (dbb magazin).
Druckauflage dbb magazin: 685.800 Exemplare (IVW 4/2003). Vertrieb: Heike Lohe, Tel. (02 11) 73 57-8 54, Telefax (02 11) 73 57-8 91.
Anzeigenschluss: 6  Wochen vor Erscheinung. Gedruckt auf Papier aus elementar-chlorfrei gebleichtem Zellstoff. ISSN 0178-207X



Z

Ü

Die Steuer-GewerkschaftDSTG

4

Zum 49. Internationalen
Finanzsportturnier der Finanz-
verwaltungen hatten die
ungarischen Gastgeber nach
Heviz in der Nähe des Platten-
sees eingeladen. Die deutsche
Delegation war in diesem Jahr
vertreten durch die Fußballer
aus Schleswig-Holstein, die
Tennisspieler Henning Krause
(Duisburg) und Alexander
Tepasse (Gladbeck), die Tisch-
tennisfreaks Christoph Heiss
(Frankfurt/M.), Peter Höfer
(Flensburg), Stefan Hübner
(Hannover) und Ralf Neul
(Gießen) sowie die beiden
Schachexperten Ralf Schöne
(Potsdam) und Hajo Vatter
(Karlsruhe).

Zur Eröffnungsfeier im Stadion
von Heviz konnte der Präsident
der ungarischen Sportorgani-
sation, Dr. Georgi Juhasz, ne-
ben den Sportlern und offiziel-
len Vertretern aus Belgien,
Frankreich, Griechenland,
Luxemburg, Österreich,
Ungarn und Deutschland u. a.
den Landeshauptmann
(Staatssekretär) der ungari-
schen Zollverwaltung
begrüßen. 

Die Ausgangsposition des
deutschen Teams ist gegenü-
ber den anderen teilnehmen-
den Nationen zumindest im
Fußball dadurch belastet, dass
eine Finanzamtsmannschaft
als Meistermannschaft des
jährlichen Deutschlandturniers
regelmäßig gegen komplette
Auswahlmannschaften der
anderen Länder antreten
muss. Etwas günstiger ist die
Situation im Tennis, Tischten-
nis und Schach, da hier auch
auf deutscher Seite die besten
Einzelsportler den Wettkampf
aufnehmen können. 

Die Fußballer trafen im ersten
Gruppenspiel auf Österreich,
einen der Turnierfavoriten, und
mussten eine deutliche 1:6-
Niederlage hinnehmen, die
allerdings nicht den Einsatz
widerspiegelt, mit dem die
Schleswig-Holstein-Auswahl

diese Begegnung bestritt. Das
Team hatte besonders in der
ersten Halbzeit auch die deut-
licheren Chancen. Die Tennis-
spieler starteten ebenso wie
die Schachspieler mit Siegen in
das Turnier, während es bei
den Tischtennisspielern mit
Niederlagen gegen Frankreich
und Griechenland nicht son-
derlich glücklich lief. 

Die in den Vorjahren siegge-
wohnten Schachspieler muss-
ten dann durch den direkten
Vergleich Frankreich mit einem
halben Punkt Rückstand die
Spitze überlassen. Die Tisch-
tennisspieler steigerten zu-
mindest ihre Satzgewinne und
im Tennis siegte Alexander
Tepasse weiter, während Hen-
ning Krause mit 7:9 gegen
Ungarn den zweiten Erfolg nur
knapp verpasste.

Erstmals seit 1999 schaffte
dann das deutsche Fußball-
team die Qualifikation für das
Spiel um Platz drei. Mit toller
Kampfmoral gelang es nicht
nur einen 0:2-Rückstand auf-
zuholen, sondern auch die
erneute Führung der Belgier
zum 3:3 Endstand auszuglei-
chen. Die Partie musste durch
Elfmeterschießen entschieden
werden, das die Norddeut-
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Über zwanzig Jahre lang hat
Kollege Werner Siggelkow
(63) aus Hilden die Werbear-
beit der Deutschen Steuer-
Gewerkschaft maßgeblich
gestaltet. Siggelkow, der Vor-
sitzender des DSTG-Landes-
verbandes Nordrhein-West-
falen ist, hat in der Sitzung
des Werbeausschusses am 

3. Juni 2004 in der Bundesge-
schäftsstelle in Berlin die Sta-
fette weitergegeben an den
Vorsitzenden des Landesver-
bandes Brandenburg, Hans-
Holger Büchler. Die Kollegin-
nen und Kollegen des Werbe-
ausschusses überreichten
„ihrem“ Vorsitzenden zur Erin-
nerung an die langjährige,
stets kollegiale Zusammenar-
beit im Werbeausschuss eine
Urkunde und ein kleines Prä-
sent. 

„Werbefachmann“ Werner
Siggelkow verabschiedet

Hans-Holger Büchler
(re.) dankt Werner
Siggelkow für seine
langjährige Tätigkeit
im Werbeausschuss.

Verdienstkreuz für 
Karl-Heinz Nitz
Mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse wurde am 23. Juni
2004 Kollege Karl-Heinz Nitz (78) aus Dortmund ausgezeich-
net. Die Höherstufung folgt auf das Verdienstkreuz am Bande,
mit dem der Steueroberamtsrat a. D. bereits im Jahr 1983 aus-
gezeichnet wurde. Seither hat er seine gewerkschaftliche
Tätigkeit fortgeführt, sich beim Einigungsprozess Deutsch-
lands engagiert und Verbandsarbeit für die Interessen der
Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen geleistet.

Seit über 50 Jahren engagiert sich Karl-Heinz „Charlie“ Nitz
mit großem persönlichem Einsatz ehrenamtlich für die Inter-
essen der aktiven und pensionierten Beamten. Seit 1948 ist er
gewerkschaftlich aktiv. In den 80er-Jahren bestimmte er als
Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des Bezirksver-
bandes Westfalen der Deutschen Steuer-Gewerkschaft die
Verbandspolitik maßgeblich mit. 1994 übernahm er den Vor-
sitz des Kreisverbandes Münster des Bundes der Ruhestands-
beamten, Rentner und Hinterbliebenen im Deutschen Beam-
tenbund (BRH); im selben Jahr wurde er zum Vorsitzenden des
BRH-Landesverbandes NRW gewählt. In dieser Funktion setzt
sich Nitz für die Pflege und den Ausbau der Partnerschaft mit
dem BRH-Landesverband Brandenburg ein. 

Deutsche Finanzsportler im
Aufwärtstrend

Der Präsident der ungarischen
Sportorganisation, Dr. Georgi
Juhasz, eröffnet das 49. Interna-
tionale Finanzsportturnier in
Héviz

DSTG magazin – Juli/August 2004
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schen dank guter Nerven, si-
cherer Schützen und einer kon-
zentrierten Torwartleistung
mit 4:2 gewannen.

Beim Tennis siegte Alexander
Tepasse weiter und schloss das
Turnier nach sechs erfolgrei-
chen Begegnungen als einziger
Spieler an der Spitzenposition
ungeschlagen ab. Im Tischten-
nis gelang Stefan Hübner, Ralf
Neul, Christoph Heiss und
Peter Höfer mit 5:2 gegen
Luxemburg der erste Sieg seit
vier Jahren. Die Schachspieler
erhöhten, um doch noch den
Turniersieg zu schaffen, das
Risiko. Nicht alle Spielzüge
glückten und Frankreich be-
hielt weiterhin einen halben
Punkt Vorsprung.

Diesen Vorsprung verteidigten
die Franzosen auch am Final-
tag, so dass Hajo Vatter und
Ralf Schöne erstmals seit drei
Jahren mit dem zweiten Platz
zufrieden sein mussten. Die
Fußballer unterlagen Frank-
reich im Spiel um Platz 3 mit
0:3 und schafften wie zuletzt
die Mannschaft von Essen-Ost
einen zuvor nicht erhofften 4.
Platz – ebenso die Tennisspie-

ler, die allerdings punktgleich
mit dem Zweit- und Drittpla-
zierten abschlossen. Im Tisch-
tennis konnte die rote Laterne
an Luxemburg abgetreten wer-
den. In der Gesamtwertung
bedeutete dies eine deutliche
Steigerung: Nach dem siebten
Platz der Jahre 2000 bis 2002,
dem sechsten Platz 2003 ge-
lang mit dem fünften Platz
nicht nur eine erneute Verbes-
serung, es konnte mit 20 Punk-
ten auch zum Mittelfeld aufge-
schlossen werden. Gesamtsie-
ger des Turniers wurde Frank-
reich vor den ungarischen
Gastgebern trotz deren 2:0
Endspielsieg im Fußball gegen
Österreich.

Die Schlussveranstaltung mit
der Pokalübergabe wurde zum
stimmungsvollen Schluss-
punkt eines voll gelungenen
Turniers. Zum Jubiläumstur-
nier luden die österreichischen
Organisatoren im nächsten
Jahr nach Salzburg ein. Und für
die deutsche Mannschaft kann
das Ziel nur heißen: Diesen
Aufwärtstrend konsolidieren
mit der leisen Hoffnung, ihn
vielleicht noch zu steigern. 

Die Fußballer aus Schleswig-
Holstein schlugen sich wacker.

Das Tischtennisteam mit Christoph Heiss, Peter
Höfer, Ralf Neul und Stefan Hübner (v. l.) konnte
erstmals seit Jahren wieder punkten 

In diesem Jahr wieder Vizeeuropameister im
Schach: Hajo Vatter (li.) und Ralf Schöne.

Die Tennspieler Henning Krause und Alex-
ander Tepasse (v. l.) beim Wimpeltausch
mit dem ungarischen Team

Weniger Finanzämter in
Mecklenburg-Vorpommern
Am 11. Juni 2004 fand in Ros-
tock der 4. Steuer-Gewerk-
schaftstag des Landesverban-
des  Mecklenburg-Vorpommern
statt.
Die zahlenmäßige Stärke der
durch die Ortsverbände zum
4. Steuer-Gewerkschaftstag
entsandten Delegierten fand
Beachtung. Die sehr gut organi-
sierten Rahmenbedingungen
und die inhaltliche Gestaltung
des Steuer-Gewerkschaftstages
ließen diesen 11. Juni 2004 zu
einem echten Meilenstein in
der noch jungen Geschichte des
Landesverbandes Mecklenburg-
Vorpommern werden. 
Den internen Teil des Gewerk-
schaftstages eröffnete der Lan-
desvorsitzende Wilfried Kohl-
hoff. Die vergangenen vier Jah-

re hätten in aller Deutlichkeit
die Notwendigkeit einer star-
ken und engagierten gewerk-
schaftlichen Vertretung im
öffentlichen Dienst bewiesen,
sagte Kohlhoff in seinem
Bericht. In seinen weiteren Aus-
führungen ging er auf das
Reformmodell 21, auf die Pro-
blematik der Mitgliedergewin-
nung und auf die Arbeit der
Ortsverbände ein. 

„Es darf nicht zugelassen wer-
den, dass die Arbeit in den Orts-
verbänden zum Erliegen
kommt“, sagte der Landesvor-
sitzende mit Blick auf die Orts-
verbände Schwerin und Mal-
chin. Die Arbeit der Landeslei-
tung kann immer nur so gut
sein wie die Arbeit in den Orts-
verbänden.

DSTG magazin – Juli/August 2004
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Ein großes Lob zollte Wilfried
Kohlhoff dem Redaktionskollegi-
um des „Wellenbrechers“. Ganz
besonders herzlich dankte er
Antje Timm für ihr unermüdli-
ches Engagement bei der Erstel-
lung des „Wellenbrechers“, der
sich auch über unsere Landes-
grenzen hinaus, großer Beliebt-
heit erfreut. 

Im Anschluss an die Diskussion
zum Geschäftsbericht, zu den
Berichten der Tarifkommission,
der Jugend- und der Frauenver-
tretung sowie zum Kassenbe-

richt und zum Bericht der Rech-
nungsprüfer wurde die alte Lan-
desleitung entlastet.

Bei der anschließenden Wahl
der neuen Landesleitung wurde
Frank Höhne (45), auf Vorschlag
des alten Vorsitzenden, zum
Nachfolger gewählt. 

Wilfried Kohlhoff, der den Lan-
desverband seit 1995 führte,
trat aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr zur Wahl an und
wurde von den Delegierten des
Steuer-Gewerkschaftstages zum
Ehrenvorsitzenden des Landes-
verbandes Mecklenburg-Vor-
pommern gewählt. 

Zu stellvertretenden Vorsitzen-
den wurden gewählt: Torsten
Sieg (Ortsverband Schwerin),
Margot Witzschel (Ortsverband
Güstrow), Frank Naumann
(Ortsverband Stralsund) sowie
Andreas Haase (Ortsverband
Ribnitz-Damgarten) und zu Bei-
sitzern: Ines Komstke (Ortsver-
band Rostock), Andreas Rohm
(Ortsverband Pasewalk), Lothar
Kleinschmidt (Ortsverband Par-
chim), Peggy Goeritz (Ortsver-
band Ribnitz-Damgarten) sowie

Sylvia Tettenborn (Ortsverband
Wolgast).

In ihrem Amt als Rechnungs-
prüfer wurden Adelheid Wojke
und Annett Lembke für eine
weitere Wahlperiode bestätigt. 

Den bisherigen Mitgliedern der
Landesleitung Uwe Thiele und
Antje Timm, beide aus dem

erst ausgehandelten und unter-
zeichneten Tarifvertrages für die
Beschäftigten der  Landesverwal-
tung statt. Der neu gewählte
Vorsitzende nannte diesen Tarif-
vertrag das „kleinere Übel“. Es sei
zwar ein großer Erfolg die ange-
drohten 1600 Kündigungen in
der öffentlichen Verwaltung ver-
hindert zu haben, aber das
Absenken der Arbeitszeit bei
gleichzeitigem Einkommensver-
zicht bei den Arbeitern und
Angestellten kann, auch wenn
die Absenkung in Stufen und
recht moderat vorgenommen
wurde, nicht als Erfolg gewertet
werden. Der Tarifvertrag verhin-
dert, so der neu gewählte Vorsit-
zende, die weitere Angleichung
der Ostgehälter an das Westni-
veau.

Die Finanzministerin des Landes
Mecklenburg-Vorpommern,
Sigrid Keler, machte in ihrem
Grußwort deutlich, dass der
Tarifvertrag für die Landesregie-
rung ein Kompromiss sei. 

Es wurde aus Sicht der Landesre-
gierung zwar nicht das erhoffte
Ziel erreicht, aber es konnten
1600 betriebsbedingte Kündi-
gungen vermieden werden.

Keler kündigte einen weiteren
deutlichen Stellenabbau in der
Landesverwaltung an. 

Wörtlich sagte die Finanzminis-
terin: „Jedes Jahr werden wir
etwa 1000 Stellen einsparen.“ 

Erstmals erklärte Sigrid Keler
öffentlich, dass die Zahl der
Finanzämter in Mecklenburg-
Vorpommern von 15 auf zehn
reduziert werden wird. 

In seiner Antrittsrede sprach der
neu gewählte Landesvorsitzende
die notwendige weitere Verbes-
serung der Zusammenarbeit mit
dem Landesvorstand des dbb
beamtenbund- und tarifunion
an. Er zeigte sich offen gegenü-
ber anderen Gewerkschaften. Bei
Aktionen von Gewerkschaften
komme es nur auf den Anlass
bzw. das Ziel an, ob eine Beteili-
gung von Mitgliedern des DSTG-
Landesverbandes Mecklenburg-
Vorpommern sinnvoll sei, nicht
aber auf die organisierende
Gewerkschaft. Im Hinblick auf
die Koordinierung solcher mögli-
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Ortsverband Köthen in Berlin

Im Rahmen einer Hauptstadtreise stattete der Ortsverband Köthen
auch der DSTG-Bundesgeschäftsstelle einen Besuch ab. 

DSTG-Bundesgeschäftsführer Rafael Zender informierte zunächst über
die Organisation und Arbeitsweise der Bundesgeschäftsstelle. Danach
erläuterte er den Einfluss des Europarechts auf die nationale Steuer-
gesetzgebung, insbesondere aktuell auf das Umsatzsteuerrecht, und
bezog dabei die Arbeit des Generalsekretariats der Union des Finanz-
personals in Europa ein, das ebenfalls in der DSTG-Bundesgeschäfts-
stelle angesiedelt ist. Auf Interesse stieß auch die Arbeit der Arbeitsge-
meinschaft Klimatagung, des Zusammenschlusses der an der Steuer-
rechtspflege beteiligten Organisationen wie Wirtschaftsprüfer, Steuerbe-
rater, Finanzrichter, Fachanwälte für Steuerrecht und nicht zuletzt der
Steuer-Gewerkschaft unter Leitung des DSTG-Chefs Dieter Ondracek. 

Ortsverband Ribnitz-Damgar-
ten, wurde für die in der Landes-
leitung geleistete Arbeit
gedankt. 

Die öffentliche Veranstaltung
wurde mit der Begrüßung der
Ehrengäste durch den neu
gewählten Vorsitzenden eröff-
net. 

Der Einladung der Landesleitung
folgten der SPD-Fraktionsvorsit-
zende Schlotmann, der PDS-
Fraktionsvorsitzende Gramkow
und  der CDU-Frak-
tionsvorsitzende Rehberg. Die
Finanzministerin des Landes
Mecklenburg-Vorpommern,
Sigrid Keler, und der Abteilungs-
leiter Steuern im Finanzministe-
rium, Seidel, konnten ebenfalls
begrüßt werden.

Herzlich begrüßt wurden auch
DSTG-Chef Dieter Ondracek, der
Landesvorsitzende des dbb
beamtenbund und tarifunion
Mecklenburg-Vorpommern Her-
mann Warner sowie Vertreter
zahlreicher Landesverbände der
Deutschen Steuer-Gewerk-
schaft.

Der 4. Steuer-Gewerkschaftstag
fand in einer Zeit ständiger Ver-
änderungen innerhalb der
öffentlichen Verwaltung und
unter dem Eindruck des gerade

Der neue Vorsitzende:
Frank Höhne.

Wilfried Kohlhoff wurde
zum Ehrenvorsitzenden
gewählt.
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chen  Aktionen kommt dem
dbb beamtenbund und tari-
funion eine besondere Rolle zu. 
Großes Augenmerk schenkte
der neu gewählte Landesvorsit-
zende der Thematik „Jugend
und Ausbildung“.
Er richtete einen Appell an die
Finanzministerin, die Auszubil-
denden, die in diesem Jahr ihre
Ausbildung mit dem Bestehen
der Laufbahnprüfung beenden,

auch zu übernehmen. Das
Finanzministerium muss sich
seiner besonderen Verantwor-
tung gegenüber den Auszubil-
denden im mittleren Dienst
bewusst werden.

Hier muss im Interesse der Aus-
zubildenden nach gängigen
Lösungsmöglichkeiten für diese
jungen Menschen gesucht wer-
den. Zwei mögliche Alternati-
ven zeigte er auf. 

Seminar über neues 
Tarifrecht

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Tarifseminars mit Seminarleiter Helmut
Overbeck (re).

Kolleginnen und Kollegen aus
dem gesamten Bundesgebiet
nahmen Mitte Juni 2004 unter
der Leitung des Vorsitzenden
der Tarifkommission, Kollegen
Helmut Overbeck, an einem
tarifrechtlichen Aufbausemi-
nar in Berlin teil. Informiert
wurden die Teilnehmer/innen
u. a. über die Neugestaltung
des Tarifrechts im öffentlichen
Dienst sowie neue Qualifizie-
rungskonzepte für die Fortbil-
dung der Angestellten in der
Finanzverwaltung durch Hel-
mut Overbeck und über die
Schwachstellen der neuen
Zusatzversorgung im öffentli-

chen Dienst durch den stellver-
tretenden Vorsitzenden der
Tarifkommission, Kollegen
Karl-Heinz Leverkus; den
BAT/BAT-O und insbesondere
seine Eingruppierungsvor-
schriften nahm Friedhelm Tho-
mas (BV Westfalen-Lippe)
unter die Lupe und DSTG-Tarif-
referent Heinz Gewehr disku-
tierte mit den Teilnehmern
über die gewerkschaftliche
Interessenvertretung der
Arbeitnehmer des öffentlichen
Dienstes.
Ein Besuch der Bundesge-
schäftsstelle rundete das
Seminarprogramm ab.
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Vom 6. bis 9. Juni 2004 fand im
Bildungszentrum der Finanz-
verwaltung des Landes Bran-
denburg in Königs Wusterhau-
sen der 5. bundesweite Ausbil-
dungskongress der DSTG-Ju-
gend statt. Unter dem Motto
„Vom Steuerexperten zur Erfas-
sungskraft – Abschreibungsmo-
dell Finanzverwaltung“ behan-
delten die Delegierten aus den
Bezirks- und Landesverbänden
der DSTG-Jugend die spezifi-
schen Interessen der Auszubil-
denden und jungen Beschäftig-
ten in der Finanzverwaltung.

Der Leiter des Bildungszen-
trums, Rudolf Oehmen, stellte
die Schulungsstätte vor und
erläuterte zur Zukunft des Stan-
dortes, dass Königs Wusterhau-
sen durch langfristige Kooperati-
onsvereinbarungen zwischen
den Ländern Berlin, Sachsen-
Anhalt und Brandenburg gesi-
chert sei. Neben solidem Basis-
wissen werde das Vermitteln
methodischer Fähigkeiten
immer wichtiger, wobei eine
qualitativ hochwertige Ausbil-
dung junger Steuerbeamtinnen
und -beamten nur über die

interne Ausbildung sicher zu
stellen sei. 

Nachdem der Bürgermeister
Königs Wusterhausens, Stefan
Ludwig, die Grüße der Stadt
übermittelte, informierte die
Vorsitzende des Ausschusses für
Haushalt und Finanzen im bran-
denburgischen Landtag, Kerstin
Osten, über die spezifischen Pro-
bleme der brandenburgischen
Landesverwaltung. 

Beachtliche 
Reformansätze
bereits umgesetzt
Der Staatssekretär im Bundes-
ministerium der Finanzen,
Volker Halsch, referierte zum
Thema „Steuerreform – ein ewi-
ger Wunschtraum?“. Die Bun-

Arbeitskreise behandelten die
Auswirkungen der jüngsten
Ausbildungsreform in Theorie
und Praxis, eine Neugewich-
tung der Unterrichtsinhalte der
theoretischen Ausbildung, die
Auswirkungen der neuen so
genannten Soft-Skill-Fächer
sowie einen eigenen Entwurf
eines Steuerbeamten-Ausbil-
dungsgesetzes.

Höhepunkt des 4-tägigen Kon-
gresses war die öffentliche Ver-
anstaltung, zu der die DSTG-
Jugend zahlreiche hohe Vertre-
ter aus Politik und Verwaltung
sowie die Spitzen der DSTG
begrüßen konnte.

desregierung habe bereits
beachtliche strukturelle Reform-
ansätze mit erheblichen steuer-
rechtlichen Auswirkungen auf
den Weg gebracht. Exemplarisch
nannte Halsch die Unterneh-
mensteuerreform sowie die
Umstellung auf das Halbein-
künfteverfahren. Das Bemühen
der Regierung gehe damit weit
über eine reine Steuersenkungs-
politik hinaus. Die derzeitigen
Rufe nach radikaler Steuerre-
form blendeten die Auswirkun-
gen auf die öffentlichen Haus-
halte und die Maastricht-Kriteri-
en sowie die Frage der sozialen
Ausgewogenheit aus. Die
europäische Verzahnung der
verschiedenen Steuersysteme
trete immer mehr in den Vorder-
grund. Halsch sprach sich für
eine Begrenzung von Subventio-
nen aus, die über die Ausgaben-
seite klarer geregelt werden
müssten. Sein Haus richte den
Blick zunehmend auf die Prakti-
kabilität und Vereinfachung der
Steueradministration. Mit der
vereinfachten Steuererklärung
und ELSTER seien Schritte in die
richtige Richtung getan worden.
Halsch betonte die Notwendig-
keit einer einheitlichen Anwen-
dung des Steuerrechts und
schlug vor, dies mit dem Thema
„Bundessteuerverwaltung“ in
der Föderalismusdebatte zu ver-
knüpfen. Der Staatssekretär
schloss mit einem Dank für die
enge und konstruktive Zusam-
menarbeit mit der DSTG.

Politik des Perso-
nalabbaus beenden
Der Vorsitzende der DSTG-
Jugend, Mario Moeller, gab mit
seinem Vortrag „Finanzamt
2004 – Gesetzesvollzug oder
Steuerchaos?“ einen Überblick
über die aktuelle Lage eines
Finanzamtes. Zu fragen sei, wes-
halb die Finanzverwaltung als
einzige Einnahmeverwaltung
des Staates personell ausge-
dünnt und nicht gestärkt werde.

Nicht nachvollziehbar sei, dass
eine mittel- bis langfristige Per-
sonalpolitik fehle. Die Finanzver-
waltung stehe vor einer Pensio-
nierungswelle. Der Wettbewerb
mit der Privatwirtschaft um die
klügsten und besten Köpfe kön-
ne der öffentliche Dienst nur mit
Hilfe moderner Personalentwick-
lungsmodelle gewinnen. Zurzeit
gehe es der Politik lediglich um
Personlabbau. Moeller zeichnete
in anschaulichen Beispielen den
täglichen Kampf an der Steuer-
front nach. Bei modernen Kom-
munikationsmitteln wie E-Mail
gebe es Fehlanzeigen, selbst Fax-
geräte seien vielfach nur im Aus-
nahmefall nutzbar. Aktuelle
Urteile und Verwaltungsvor-
schriften würden nicht verbrei-
tet. Im Ganzen sei die Steuerge-
setzgebung chaotisch und fie-
brig. 

Verstärkt werde die schwierige
Lage dadurch, dass von dem Bun-
desverfassungsgericht bei seiner
Rechtsprechung – ausgelöst
durch die chaotische Gesetzge-
bung – zunehmend auf den Voll-
zug bzw. die Vollziehbarkeit der
Steuergesetze abgestellt werde.
Jüngstes Beispiel sei die Entschei-
dung über die verfassungswidri-
ge Besteuerung aus privaten Ver-
äußerungsgeschäften in den Jah-
ren 1997 und 1998, weil ein ein-
heitlicher Vollzug der Finanzver-
waltung nicht sichergestellt wer-
den konnte.

An die Politik gerichtet erläuterte
Moeller, eine beachtliche Steuer-
vereinfachung ergebe sich
bereits dann, wenn der Gesetz-
geber sich darauf beschränken
würde, Steuern als Einnahmen
zu erheben und aufhören würde,
mit Steuerrecht gesellschaftspo-
litische Lenkung betreiben zu
wollen. 

In die anschließende Diskussion
führte die stellv. DSTG-Bundesju-
gendvorsitzende und Vorsitzende
des Arbeitskreises Ausbildung
der DSTG-Jugend, Christina
Köhler, ein. Eine interessante
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DSTG-Jugend: Mit kluger Personalpolitik 
Wettbewerb um die besten Köpfe gewinnen

Hochkarätiger Gesprächskreis:
V. l. n. r. Staatssekretär im BMF
Volker Halsch, Peter Rzepka
CDU, MdB, DSTG-Ehrenvorsit-
zender Hermann Fredersdorf,
DSTG-Chef Dieter Ondracek.
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Podiumsdiskussion zwischen
Stefan Hilsberg (SPD, MdB),
Peter Rzepka (CDU, MdB), Dr.
Hermann-Otto Solms (FDP,
MdB), Dieter Ondracek (DSTG-
Bundesvorsitzender) und Mario
Moeller (DSTG-Bundesjugend-
vorsitzender) schloss sich an.

Mit schlechten Gesetzen und
guten Beamten lässt sich immer
noch regieren

Mit dem Zitat des Reichskanz-
lers Otto von Bismarck, mit
schlechten Gesetzen und guten
Beamten lässt sich immer noch
regieren, leitete Köhler die Dis-
kussion ein. Sie fragte in Rich-
tung Politik, warum die Effizienz
der Finanzverwaltung in Zeiten
wegbrechender öffentlicher
Haushalte durch fortschreiten-
den Personalabbau geschwächt
und nicht gestärkt werde. Hils-
berg führte aus, dass allein eine
personelle Verstärkung die Pro-
bleme nicht lösen könne. Viel-
mehr müssten vorhandene
Strukturdefizite beseitigt wer-
den. Rzepka meinte, dass sich
diese Kritik nicht an die politi-
schen Vertreter richten dürfe,
sprach sich aber für nachhaltige

Effizienzverbesserungen in der
Finanzverwaltung aus. In den
Veranlagungsstellen müssten
die Zeitfenster für verwaltungs-
interne Administration wesent-
lich verkürzt werden. 

Der DSTG-Bundesvorsitzende
Ondracek kritisierte den massi-
ven Personalabbau als politi-
schen Fehler. Es müsse ein
Umdenken eintreten und der
Beschäftigte der Finanzverwal-
tung nicht lediglich als Kosten-
faktor gesehen werden. Die
unnütze Diskussion rund um die
so genannte Bull-Kommission
würde geradezu kontraproduk-
tiv für strukturelle Verbesserun-
gen wirken. Solms sah ebenfalls
einen Zusammenhang zwischen
komplizierter Steuergesetzge-
bung, dem sich daraus ergebe-
nen Aufgabenzuwachs und not-
wendiger personeller Mehraus-
stattung. Einstellungen
unterblieben nicht wegen feh-
lender Einsicht, sondern wegen
der Haushaltssituation.

Die Diskutanten waren sich
einig, dass wegen der Struktur-
probleme nicht mehr gleich-
mäßig besteuert werde. Hils-

berg verlangte, im Hinblick auf
die Föderalismusdebatte zumin-
dest einige Steuerarten durch
den Bund erheben zu lassen.
Rzepka plädierte, die risikoorien-
tierte Bearbeitung zu verstär-
ken.

Die Frage, wie der fortschreiten-
den Abwanderung von Leis-
tungsträgern aus der Finanzver-
waltung in die private Wirt-
schaft begegnet werden könne,
beantwortete der DSTG-Bundes-
jugendvorsitzende, eine Verbes-
serung der Fortbildungsmög-
lichkeiten, Beförderungen und
eine leistungsgerechtere Bezah-
lung könnten die Abwanderung
stoppen. Ondracek ergänzte,
qualifizierte und gut ausgebil-
dete Beschäftigte der Finanzver-
waltung hätten den Vorteil, von
der Wirtschaft umworben zu
werden. Leistungskomponenten
würden mit Blick auf eine
Reform des öffentlichen Dienst-
rechts begrüßt. 

Die Podiumsdiskussion schloss
mit der Vorstellung der Steuer-
reformkonzepte der Parteien.
Hilsberg trug vor, die Regie-
rungskoalition sei mit ihrer
Steuerpolitik auf dem richtigen
Weg, denn sämtliche Reform-
modelle seien hoch defizitär
und sozial unausgewogen.
Rzepka verwies auf die Peters-
berger-Vorschläge der CDU und
verlangte ein einfacheres Steu-
errecht, mit dem das Gleichmaß
der Besteuerung wieder herge-
stellt werden könne. 

Solms mahnte eine drastische
Richtungsänderung in der Steu-
erpolitik an. Voraussetzung für

eine durchgreifende Reform sei,
dass man sich zu Gunsten der
Einfachheit des Steuerrechtes
vom Grundsatz der Einzelfallge-
rechtigkeit verabschieden müsse.
Der Bürger müsse auch im Steu-
errecht spüren, dass sich Lei-
stung wieder lohne. Im europäi-
schen Kontext definiere sich die
Wettbewerbsfähigkeit des Lan-
des über das jeweilige Steuer-
recht. In Deutschland sei das
hochkomplizierte Steuerrecht ein
Standortnachteil für Investoren.
Das FDP-Reformkonzept, das als
Gesetzentwurf bereits ins parla-
mentarische Verfahren einge-
bracht worden sei, könne einen
wirksamen Beitrag zur Verbesse-
rung der Zustände leisten. 

Abgerundet wurde die Öffent-
lichkeitsveranstaltung mit einem
Empfang der Ehrengäste, der
weitere Gelegenheit für Diskussi-
on und Meinungsaustausch bot. 
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Hamburger Ortsverbände 
in der DSTG-Bundesgeschäftsstelle
Nach einer Besichtigung des Reichstagsgebäudes, die DSTG-Bundes-
vorstandsmitglied Antje Blumenthal, MdB, vermittelte, besuchten die
DSTG-Kolleginnen und -Kollegen aus mehreren Hamburger Finanzäm-
tern die DSTG-Bundesgeschäftsstelle. Begleitet wurden sie dabei vom
Vorstandsmitglied des DSTG-Landesverbandes Hamburg, Jens Flatt
(rechts neben DSTG-Bundesgeschäftsführer Rafael Zender).

Den Besuch der frauenpolitischen Fachtagung der dbb Frauenvertre-
tung am 7. Juni 2004 im dbb forum nutzten die Kolleginnen zu einer
Besichtigung der DSTG-Bundesgeschäftsstelle. Der stellvertretende
DSTG-Vorsitzende Thomas Eigenthaler und Bundesgeschäftsführer
Rafael Zender zeigten sich als Gastgeber.
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Es ist unbestreitbare Tatsache: Die
Länderfinanzminister haben ihre
Steuerverwaltungen personell zu
knapp bestückt, sodass Milliarden
an Steuerausfällen zu beklagen
sind. Während sich die Länder
durch Netto-Rechnungen noch
einigermaßen beruhigen können
– die einen liefern weniger im Län-
derfinanzausgleich ab, die ande-
ren erhalten entsprechende
Zuweisungen – kann dies dem
Bund sicher nicht egal sein. Der
Bund hat keine Personalkosten
und würde mit jedem Euro Mehr-
einnahmen seinen Haushalt stabi-
lisieren. 

Die Länder haben über Jahre hin-
weg bewiesen, dass sie nur ein
eingeschränktes Interesse haben,
den Steueranspruch des Staates
konsequent durchzusetzen. Der
tolerierte Schwund ist beachtlich.
Er geht in die Milliarden. Der Bun-
desrechnungshof hat in der Ver-
gangenheit mehrmals den Bun-
desfinanzminister aufgefordert,
die Länder stärker an ihre Pflich-
ten zu erinnern. Die Länder hat
dies bisher wenig gestört. Sie
leben offenbar mit den geringeren
Steuereinnahmen recht gut. 

Der Bund möchte aber nicht wei-
ter auf seinen Steueranteil ver-
zichten und hat deshalb an die
Kommission von Bundestag und
Bundesrat zur Modernisierung der
bundesstaatlichen Ordnung
(Föderalismuskommission) ein
Papier mit brisantem Inhalt
gesandt. Im Schreiben vom 11.
Mai 2004 listet das
Bundesfinanzministerium eine
Reihe von Mängeln der föderalen
Steuerverwaltung auf und schlägt
vor, die Steuerverwaltung künftig
als Bundesverwaltung zu über-
nehmen und voll verantwortlich
zu führen. 

Macht und Herrlichkeit der 
Ministerpräsidenten gefährdet

Die Länder haben an der Steuer-
verwaltung zwar kräftig gespart.
So gespart, dass die Ausfälle an
Einnahmen weit höher sind, als
die ersparten Personalkosten. Sie
haben gespart, nach dem Motto:
„Koste es was es wolle“, aber
abgeben wollen sie die Steuerver-
waltung natürlich nicht, weil
damit neben der Kostenentla-
stung auf der einen Seite auch ein
Stück Macht und Herrlichkeit für

die Ministerpräsidenten verloren
ginge. Machtstreben und Länder-
egoismen führten so zu einem
rapiden Anstieg der Steuerhinter-
ziehung.

Der Bundesfinanzminister
schreibt an die Föderalismuskom-
mission u. a., dass Rechtsrahmen
und gegenwärtige Praxis des
Steuerföderalismus in Deutsch-
land die Steuerverwaltung im All-
tagsgeschäft behindere, Reibungs-
verluste mit spürbaren finanziel-
len Folgen erzeuge und die inter-
nationale Handlungsfähigkeit des
deutschen Fiskus beschränke. Der
föderale Aufbau erschwere die zie-
lorientierte und konsequente
Modernisierung und sei hauptur-
sächlich für das im Ausland
bereits verbreitet wahrgenomme-
ne und durch unabhängige Studi-
en bestätigte Bild eines schwerfäl-
ligen, wenig zeitgemäß handeln-
den und unübersichtlich organi-
sierten Behördenapparates. 

Mängelliste des BMF

Im Einzelnen listet der Bundesfi-
nanzminister auf:

� Für eine nachhaltig erfolgreiche
Positionierung im Steuerwett-
bewerb benötigt Deutschland
einen handlungsfähigen
Gesetzgeber. Vor allem das
Zustimmungserfordernis des
Bundesrates wirkt bei der
Gesetzgebung zunehmend als
Effizienzhindernis.

� Auf europäischer Ebene erweist
sich die politische Einbindung
der Bundesländer zur Festle-
gung von Verhandlungspositio-
nen für den Bund als echtes
Hemmnis, das eine aktive, fle-
xible und konsequente Verhand-
lungsführung Deutschlands
erheblich erschwert. 

� Die Aufsplitterung in 16 unab-
hängige Steuerverwaltungen
mit unterschiedlicher Vollzugs-
und Prüfungspraxis (z. B. Perso-
naleinsatz, technische Ausstat-
tung, Prüfungsfrequenz, Prü-
fungsschwerpunkte) führt von
vornherein zu Vollzugsunter-
schieden, die immer wieder den
Vorwurf an die Länder provozie-
ren, ansässigen Unternehmen
Standortvorteile zu verschaffen.
Verbindliche Ziel- und Qualitäts-
vorgaben für den Verwaltungs-
vollzug und ein darauf aufbau-
endes einheitliches, bundeswei-

tes Verwaltungs-Controlling
bzw. Benchmarking im Steuer-
bereich gibt es in Deutschland
nicht. 

� Feststellungen des Bundesrech-
nungshofs und internationale
Untersuchungen belegen signi-
fikante Effizienzdefizite der
deutschen Steuerverwaltung,
die maßgeblich auf dem Parti-
kularismus der einzelnen Län-
derverwaltungen beruhen, die
wiederum von der internationa-
len Kommunikation und Zusam-
menarbeit fast abgeschottet
sind. 

� Auch die Einheitlichkeit des Ver-
waltungsvollzugs leidet auf-
grund der föderalistischen
Struktur: Der Bund muss für
einen gleichmäßigen Vollzug
der Steuergesetze sorgen. Die
ihm dafür zur Verfügung ste-
henden Aufsichts- und Wei-
sungsbefugnisse sind aber ins-
gesamt schwach und in Teilbe-
reichen rechtlich umstritten. 

� Werden Steuern im Auftrag des
Bundes durch Landesfinanz-
behörden verwaltet, steht dem
Bund gleichwohl kein wirkungs-
volles Instrumentarium zur
Durchsetzung eines gleichmäßi-
gen und effektiven Vollzugs zur
Verfügung. Über den Einsatz
finanzieller und personeller Res-
sourcen bestimmen die Länder
allein. Die Gefahr ist nicht unbe-
gründet, dass die den Vollzug
vernachlässigen, weil das eigene
finanzielle Interesse fehlt.

� Für das Jahr 2002 vorgelegte
Zahlen belegen, dass neun der
16 Bundesländer die Zahl der
für die Betrugsprävention und -
bekämpfung zentral wichtigen
Umsatzsteuer-Sonderprüfungen
im Vergleich zum Jahr 2001 her-
untergefahren haben; insge-
samt ist die Prüfungsfrequenz
bei rund 100000 Umsatzsteuer-
Sonderprüfungen im Jahr 2002
nur um weniger als 1 % im Ver-
gleich zum Vorjahr gesteigert
worden. Generell gilt: Soweit
vorhandene Steuerquellen – aus
welchen Gründen auch immer –
nicht konsequent ausgeschöpft
werden, werden dem Bund
unnötige Steuererhöhungsde-
batten aufgedrängt.

� Unterschiedliche und unterein-
ander nicht kompatible EDV-

Systeme und -verfahren erzwin-
gen immer noch einen schwer-
fälligen und fehleranfälligen
papiermäßigen Informations-
und Datenaustausch zwischen
den Finanzbehörden des Bundes
und der einzelnen Länder. Auch
dadurch wird einem im großen
Stile betriebenen Umsatzsteuer-
betrug Vorschub geleistet, dem
wirksam vor allem mit einem
schnellen und systematischen
Informationsaustausch zwischen
den Finanzbehörden begegnet
werden kann. 

� Die Länder verwenden jeweils
spezifische Steuernummernsy-
steme, mit teilweise unter-
schiedlichen Nummern für die
einzelnen Steuerarten. Die Akti-
vität von Unternehmen, aber
auch von privaten Steuerzahlern
macht aber nicht an Ländergren-
zen halt. Das verursacht unnöti-
ge Bürokratie, erschwert den
Informationsaustausch und
macht z. B. länderübergreifende
Fallübernahmen zu einem admi-
nistrativen Abenteuer.

� Richtlinien, Handbücher, Verwal-
tungsregelungen und Formulare
müssen in mühsamen, persona-
lintensiven Diskussionsrunden
der unzähligen Bund/Länder-
Gremien im Steuerbereich abge-
stimmt werden.

� Ausdruck eines falsch verstande-
nen Föderalismus war die bishe-
rige Verwaltungspraxis, BMF-
Schreiben durch inhaltsgleiche
Ländererlasse umzusetzen. Dies
hat die ohnehin beklagte Nor-
menflut im Steuerrecht noch ver-
vielfacht. 96000 steuerliche Ver-
waltungsvorschriften wurden
überwiegend dadurch
angehäuft, dass die Länder aus
ihrem Verständnis von Föderalis-
mus heraus die gemeinsam erar-
beiteten Vorschriften jeweils
noch einmal unter eigenem Kopf
herausgaben. Erst vor einem Jahr
konnte diese Mehrfachprodukti-
on von Vorschriften eingestellt
werden. 

Die Lösungswege des Bundesfi-
nanzministers

Als Lösungswege zeigt der Bundes-
finanzminister auf:

� Auf der administrativen Ebene
geht es darum, die Kooperation
zwischen Bund und Ländern ins-
gesamt zu verbessern. Es gilt, die

12

Mit Bundessteuerverwaltung Steuerausfälle bekämpfen?



Die Steuer-Gewerkschaft

DSTG magazin – Juli/August 2004

DSTG

13

durch die Verfassungsordnung
zugewiesenen Kompetenzen im
beiderseitigen Interesse und
zum beiderseitigen Nutzen ver-
antwortungsbewusst wahrzu-
nehmen. In diesem Zusammen-
hang bleiben die Bundesländer
aufgefordert, die Effizienz des
Verwaltungsvollzugs insbeson-
dere bei den Gemeinschafts-
steuern nachhaltig zu steigern.
Ein standardisiertes, flächen-
deckendes Verwaltungs-Con-
trolling einschließlich einer
systematischen Kosten-Leis-
tungsrechnung und eines insti-
tutionalisierten Berichtswesens
ist außerdem unerlässlich für
ein seriöses Gesetzes-Control-
ling. Dies dient u. a. zur Rechts-
folgenabschätzung steuerge-
setzlicher Regelungen, weil nur
auf diese Weise belastbares
Datenmaterial von den Ländern
herangezogen werden kann. 

� Ein weiterer Schritt könnten ein-
fache gesetzliche Maßnahmen
mit dem Ziel sein, im Wege
punktueller Neuzuweisungen
von Aufgaben an eine Zentral-
behörde die Finanzverwaltungs-
praxis effizienter zu gestalten
und zu vereinheitlichen. 

� Schließlich sollte aber auch die
Finanzverfassung selbst kein
Tabu sein, wenn es darum geht,
Auswüchse des Finanzpartikula-
rismus zu bekämpfen. Denkbar
ist in diesem Zusammenhang
die Umverteilung von Ertrags-
hoheit und/oder Verwaltungs-
kompetenzen, die im Einzelfall
für eine wünschenswerte Ent-
flechtung von Kompetenzen im
Steuerbereich sorgt. Insbeson-
dere die Verlagerung der Ver-
waltungskompetenz bei den
Gemeinschaftsteuern zum Bund
würde die genannten Defizite
weitgehend beseitigen.

Gegenposition der 16 Bundeslän-
der

Die Finanzministerkonferenz
beschloss am 27. Mai mit 16 zu 0
Stimmen eine Gegenposition zum
Papier des Bundesfinanzministers.
Die Finanzminister der Länder
führten darin aus:

� Die Darstellung des Bundes,
dass eine zentralistisch geführte
Bundessteuerverwaltung effizi-
enter, kostengünstiger und bür-
gerfreundlicher arbeite als die
Steuerverwaltungen der Länder,
überzeugt nicht. 

� Auf der Sonder-Ministerpräsi-
dentenkonferenz vom 
6. Mai 2004 haben die Regie-
rungschefs sich darauf festge-
legt, dass die Steuerverwaltung,
unbeschadet einer Optimierung
im Einzelnen, in den Händen der
Länder bleibt. 

� Bei einer Verlagerung der Ver-
waltungskompetenzen auf den
Bund besteht die Gefahr, dass
sich der Rahmen der bundes-
staatlichen Finanzverfassung
einseitig zu Gunsten des Bundes
verschiebt. Das Papier des Bun-
desfinanzministeriums schießt
über das Ziel weit hinaus.

� Die Aufgabe der Föderalismus-
kommission ist, die Kompeten-
zen zwischen Bund und Ländern
zu entflechten und den födera-
len Staatsaufbau insgesamt zu
stärken und zu verbessern.
Zudem ist es zwingend notwen-
dig, Verwaltungshandeln in
allen Bereichen möglichst effizi-
ent zu gestalten. Der Vorschlag
des Bundes, die Verwaltung der
Gemeinschaftsteuern auf den
Bund zu übertragen, wird insbe-
sondere diesem Anliegen nicht
gerecht. Er zielt einseitig auf
eine Stärkung der Rechte des

Bundes und eine Schwächung
der Position der Länder. 

Die Problematik wurde in der
Arbeitsgruppe Finanzbeziehungen
der Kommission für die Moderni-
sierung der bundesstaatlichen
Ordnung kontrovers diskutiert. Ein
abschließendes Ergebnis wurde
nicht erreicht. Das Thema wird die
Föderalismuskommission weiter
beschäftigen. 

DSTG stellt Vollzugsdefizite und
Personalmanagement in den Vor-
dergrund

In der Finanzministerkonferenz
am 25. Juni haben die Länderfi-
nanzminister dem Bundesfinanz-
minister eine einstimmige Absage
erteilt. Die Diskussion geht aber
weiter. Die DSTG verfolgt den
Kompetenzstreit mit großer Auf-
merksamkeit.

Für die Beschäftigten der Steuer-
verwaltung und die Steuerverwal-
tung insgesamt ist zunächst ein-
mal positiv, dass die Vollzugsdefi-
zite, die in den Ländersteuerver-
waltungen entstanden sind, offen
angesprochen werden. Auch wenn
wechselseitig Verantwortungen
zugewiesen und zugeschoben
werden, bestreitet niemand, dass

es Vollzugsdefizite gibt. Diese Voll-
zugsdefizite hängen mit den knap-
pen Personalressourcen der Finan-
zämter zusammen und stehen
auch damit im Zusammenhang,
dass es bisher nicht gelungen ist,
bundeseinheitliche Ordnungs-
merkmale und eine bundeseinheit-
liche EDV-Landschaft zu installie-
ren. 

Dies alles sind Punkte, die von der
DSTG seit langem kritisiert werden.
Die Steuerabteilungsleiter in den
OFD’n unternehmen seit Jahren
alle möglichen Klimmzüge in orga-
nisatorischer Hinsicht, um das
Missverhältnis zwischen Aufga-
benzuwachs und Personalverringe-
rung einigermaßen aufzufangen
und auszugleichen. Aber das
Ungleichgewicht zwischen Aufga-
ben und Personal lässt sich nicht
wegorganisieren. Die Fallzahlen
kann nur der Gesetzgeber  ent-
scheidend verringern und der hat
bisher das Gegenteil getan. Für
eine bundesweit einheitliche
Besteuerung ist in jedem Fall ein
bundeseinheitliches maschinelles
Risikomanagementsystem not-
wendig, das sicherstellt, dass nach
gleichen Kriterien alle Fälle bear-
beitet werden. Aber auch bei
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einem bundesweit gleichen Risi-
komanagement bleibt die Tatsa-
che bestehen, dass bei einem gro-
ben Filter sehr viel Geld verloren
geht, bei einem engen Filter die
notwendigen Personalkapazitäten
für eine zeitgerechte Überprüfung
bereit gehalten werden müssen,
und dies bundeseinheitlich. 

Dies heißt nicht zwingend, dass
die Steuerverwaltung eine Bun-
desverwaltung werden muss. Die
Länder sind aber gefordert, bun-
deseinheitliche Vorgaben zu
beachten und umzusetzen. Es
bringt nichts, wenn alle gemein-
schaftlich jammern und klagen,
dass der organisierte Umsatzsteu-
erbetrug gigantische Formen an-
nimmt, oder wenn man jahrelang
die Defizite analysiert und über
Änderungen im Recht nachdenkt
und Planspiele organisiert, aber
nichts verbessert. Es ist für die
Bürgerinnen und Bürger nicht
mehr hinnehmbar, wenn Jahr für
Jahr weitere zig Milliarden Euro
Ausfälle zu beklagen sind. 

Rasches Handeln ist gefordert:

Unabhängig jeder gesetzlicher
und organisatorischer Änderung
könnte der Umsatzsteuerbetrug
eingedämmt werden, wenn mehr
Umsatzsteuer-Sonderprüfer und
Steuerfahnder im Einsatz wären. 

Unabhängig von der Organisati-
onsform 

� ist es erforderlich, die interna-
tionalen Verflechtungen bei der
Umsatzsteuerbetrügerei durch
eine zentral zuständige Steuer-
fahndung und durch eine ver-
stärkte internationale Zusam-
menarbeit zu bekämpfen, 

� ist es zwingend, die Betriebs-
prüfungsdienste so bundesein-
heitlich zu organisieren, dass
zeitnah jeder Betrieb und jeder
große Einkommensbezieher
überprüft werden kann, 

� ist es geboten, durch gesetzge-
berische Maßnahmen die hohe
Hinterziehungsrate bei den
Kapitalerträgen einzudämmen, 

� ist es notwendig, der Steuer-
flucht einen Riegel vorzuschie-
ben. 

Hier sollten Bund und Länder
gemeinsam alle Anstrengungen
unternehmen, diese Defizite
schnellstmöglich zu beheben und
zu beseitigen. 

Wenn der Bundesfinanzminister
nun Vollzugsmängel beklagt,

muss er sich aber auch selbst „an
der Nase“ fassen. Er hat seine lei-
tenden Bundesbeamten, die Ober-
finanzpräsidenten aus den Län-
dern zurückgezogen und damit
Einflussmöglichkeiten aufgege-
ben. Bei OLAF in Brüssel hört man,
dass das BMF bei der in-
ternationalen Umsatzsteuerbe-
trugsbekämpfung sehr wenig
kooperativ ist.

Der Bund könnte auch heute
schon seine Bundesbetriebs-
prüfung zahlenmäßig aufstocken
und so die Länder in Zugzwang
bringen.

Wenn die Länder sich nicht in der
Lage sehen, die notwendigen Per-
sonalkapazitäten vorzuhalten, ist
der Bund gefordert, hier einen Teil
der Personalkosten, vor allem der
Prüfungsdienste, aus seiner Kasse
zu übernehmen, weil er von den
stärkeren Zahlungseingängen der
größte Nutznießer ist. Eine Bun-
dessteuerverwaltung mag man
als Zielmarke setzen, realistisch
wird dies nicht sein, weil die Mini-
sterpräsidenten mit Zähnen und
Klauen ihre Machtansprüche ver-
teidigen werden. 

Den Ministerpräsidenten der Län-
der muss aber klar sein, dass sie
ihre Steuerverwaltungen nicht
kaputt sparen dürfen, denn sonst
würde über kurz oder lang die
gesamte Besteuerungspraxis auf
dem verfassungsrechtlichen Prüf-
stand liegen. Wenn dann die Bun-
desverfassungsrichter zum Ergeb-
nis kämen, dass das Verifikations-
prinzip flächendeckend nicht
beachtet wird und dass die
Besteuerungspraxis hohe
Ungleichgewichte ausweist, wäre
die Bundessteuerverwaltung
unausweichlich.

Mit Ausnahme der Schweiz hat
kein europäisches Land eine
föderale Steuerverwaltung. Auch
die Bundesrepublik Deutschland
hätte sie nicht, wenn nach dem
Krieg die Alliierten nicht auf den
föderalen Aufbau gedrängt hät-
ten. Dies geschah nicht zur Stär-
kung des Wettbewerbsföderalis-
mus, sondern im Gegenteil zur da-
mals gewollten Schwächung des
Zentralstaates. 

Für die DSTG ist die Position jeden-
falls klar: Wir brauchen eine lei-
stungsfähige, gut gerüstete Steu-
erverwaltung mit motivierten
Beschäftigten – in welcher Form
auch immer. Dies muss die Ziel-
richtung sein.

Der Bundesrat hat am 11. Juni
2004 neue Regelungen zur Renten-
besteuerung gebilligt. Nachdem
eine Stunde vor der Entscheidung
der bayerische Ministerpräsident
Dr. Edmund Stoiber angekündigt
hatte, dass das Alterseinkünftege-
setz im Bundesrat mehrheitlich
abgelehnt werden wird, wurde es
eine Stunde später dann doch mit
Zustimmung der unionsregierten
Länder Sachsen und Hamburg und
dem SPD/FDP-geführten Land
Rheinland-Pfalz sowie der SPD
geführten Länder mit Mehrheit
angenommen. Damit ist die über-
lange Hängepartie beendet. Erwar-
tungsgemäß wird der Bundespräsi-
dent das Gesetz unterzeichnen, so
dass auf unsere Steuerverwaltung
wieder Mehrarbeit zukommen
wird. 

Mit dem Gesetz reagiert die Bun-
desregierung auf das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom 6.
März 2002, mit dem die Unverein-
barkeit der unterschiedlichen
Besteuerung der Beamtenpensio-
nen und der Renten aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung mit dem
Gleichheitssatz des Grundgesetzes
festgestellt wurde. 

Gleichheit der Besteuerung

Im Grunde gab es zwei Wege die
Gleichheit herzustellen: entweder
die Renten entsprechend höher zu
versteuern oder aber die Pensionen
entsprechend niedriger zu besteu-
ern. Die niedrigere Besteuerung der
Beamtenpensionen wäre verwal-
tungsmäßig der einfachste Weg
gewesen. Alle politischen Parteien
waren sich aber im Grundsatz
einig, dass man dies nicht wolle. Es
sollte insgesamt das System umge-
stellt werden auf eine nachgelager-
te Besteuerung der Alterseinkünfte,
d. h. die angesparten Vorsorgeauf-
wendungen sollen von der Steuer
freigestellt werden, dafür aber
dann im Alter die entsprechenden
Bezüge voll versteuert werden. 

35 Jahre Übergangsrecht

Da dies nicht von heute auf mor-
gen umsetzbar ist, war klar, dass
diese Neuregelung eine lange und
sehr schwierige Übergangsphase
mit sich bringen wird. Dass damit
das Steuerrecht erheblich verkom-
pliziert wird und dass die Umstel-
lung Probleme mit allen anderen
Altersbezügen mit sich bringen
wird, interessierte niemanden,

außer die DSTG. Dies hat sich dann
auch im Gesetzgebungsverfahren so
herausgestellt. Nach Meinung der
DSTG wird die nun gefundene Rege-
lung wieder vor dem Verfassungsge-
richt landen, weil es bestimmte Per-
sonengruppen gibt, die eine Be-
nachteiligung für sich reklamieren
werden. Für Pensionäre ist vollkom-
men unbefriedigend, dass sie im
Ergebnis nicht entlastet werden,
sondern die gleiche Besteuerung
erst nach 35 Jahren Übergangsfrist
gewährleistet ist. Daraus werden
sich sicherlich wieder verfassungs-
rechtliche Streitigkeiten ergeben,
die für die Steuerverwaltung mit
Mehrarbeit und Ärgernissen ver-
bunden sein werden. Das Altersein-
künftegesetz regelt die steuerliche
Behandlung von Altersvorsorgeauf-
wendungen und Altersbezügen neu. 

So können künftig Beträge für eine
angemessene Altersvorsorge als
Sonderausgaben abgezogen wer-
den, andererseits unterliegen die
darauf beruhenden Altersbezüge
der Besteuerung. 

Steuerbelastung

Neu ist, dass alle gesetzlichen Ren-
ten und vergleichbare Renten ab
dem Jahr 2005 zu 50 % der Besteue-
rung unterliegen werden. 

Dies gilt für alle, die bereits jetzt
Rente beziehen (Bestandsrenten)
oder ab dem Jahr 2005 erstmalig
Rente beziehen werden (Neufälle).
Der Besteuerungsanteil wird für
jeden neu hinzu kommenden Ren-
tenjahrgang, also ab dem Jahr 2006
bis zum Jahr 2020, jährlich um zwei
Prozentpunkte angehoben, sodass
bei den Neurenten des Jahrgangs
2020 schließlich 80 % der Renten
aus Altersvorsorgeverträgen der
Besteuerung zugrunde gelegt wer-
den. Von 2020 bis 2040 steigt der
Besteuerungsanteil langsamer –
jährlich um ein Prozentpunkt. Der
sich aus diesem Prozentsatz erge-
bende steuerfrei bleibende Teil der
Jahresbruttorente wird auf Dauer
festgeschrieben, d. h. jeder Jahrgang
behält seinen „Festbetrag“, der von
der Besteuerung ausgeschlossen
bleibt. Im Ergebnis sind die
Bestandsrenten und Neufälle des
Jahres 2005 bis zu einer Rente von
18900 Euro pro Jahr (rund 1575
Euro pro Monat) für Alleinstehende
steuerfrei, für Verheiratete verdop-
peln sich diese Beträge. 
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Tauschecke
� Welche/r Steueroberinspektor/in (A 10) aus Niedersachsen
(OFD Hannover) sucht einen Tauschpartner aus Nordrhein-
Westfalen (OFD Düsseldorf)? Tel.: 01 76/21 00 60 94.

� Steueramtfrau (A 11) aus Hessen sucht Tauschpartner aus
Rheinland-Pfalz (A 11 oder A 10). Auch Ringtausch von Nieder-
sachsen, Baden-Württemberg oder Bayern nach Hessen. 
Telefon: 0 69 / 25 45-28 47

� A 11 aus Hessen sucht Tauschpartner aus Baden-Württem-
berg (OFD Karlsruhe). Versetzungsantrag ist gestellt. Ggf. Ring-
tausch z. B. Bayern, Rheinland-Pfalz. 

E-Mail: WeidnerJ333@aol.com, Tel.: 01 60/98 30 55 52

� Steueroberinspektor (A 10) aus Niedersachsen sucht aus fami-
liären Gründen dringend eine/n Tauschpartner/in aus NRW
(OFD Münster). Der Versetzungsantrag ist bereits gestellt. Tel.:
01 79/806 30 00, E-Mail: sheitbring@web.de

� StAI`in aus NRW (OFD Münster – FA Siegen) sucht aus fami-
liären Gründen dringend einen Tauschpartner/in aus dem
Bereich der OFD Düsseldorf (Köln), Versetzungsantrag wurde
gestellt. Bevorzugte Finanzämter: Bonn Innen- oder Außenstadt,
Tel.: 01 70/841 98 69

StS`in (A6) aus Schleswig-Holstein, FA Rendsburg, sucht drin-
gend aus familiären Gründen eine Tauschpartner/in aus NRW;
Bevorzugte Finanzämter Wesel, Borken, Recklinghausen, Glad-
beck. Bitte meldet Euch bei mir unter 0 43 31/5 98 17 02 oder
01 77/6 35 23 58

� StHS`in (A 8) aus Hessen (OFD Frankfurt/Main) sucht Tausch-
partner im Bereich der OFD Karlsruhe (Baden-Württemberg) ggf.
auch Ringtausch möglich. Tel.: 01 77/7 51 20 85

� StOS`in aus NRW (OFD Münster – FA Siegen) sucht aus fami-
liären Gründen dringend einen Tauschpartner/in aus dem
Bereich der OFD Düsseldorf (Köln). Bevorzugte FÄ: Bonn Innen-
oder Außenstadt, Siegburg, St. Augustin, Tel.: 02 71/4 89 04 40

� StI`in z. A. aus Baden-Württemberg (Finanzamt Esslingen OFD
Stuttgart) sucht aus familiären Gründen dringend einen Tausch-
partner/in aus Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg oder
Niedersachsen. Bitte melden unter Tel.: 0 39 46/90 14 76 oder
jaeger.christiane@web.de

� Steuersekretärin z. A. (A 6) aus Dresden, Finanzamt Dresden III
OFD Chemnitz), sucht dringend aus privaten Gründen einen
Tauschpartner aus dem Bereich der OFD Karlsruhe. Versetzungs-
antrag wurde bereits gestellt. Auch Ringtausch möglich. Tel.:
dienstl.: 03 51/4 69 13 95 oder 01 74 / 9 57 71 24

� StS`in im mittleren Dienst aus dem Bereich der OFD Karlsruhe
(FA Rastatt) sucht aus familiären Gründen Tauschpartner aus
der OFD Münster (FA Siegen oder Umgebung). Ein Versetzungs-
antrag wurde bereits gestellt. Tel.: 0 72 22/97 82 86

� StS z. A. im mittleren Dienst aus dem Bereich der OFD Karlsru-
he (FA Raststatt) sucht aus familiären Gründen Tauschpartner
aus der OFD Koblenz (Pirmasens, Landau). Ein Versetzungsan-
trag wurde bereits gestellt. Tel.: 0 72 22/97 81 72

� StI im gehobenen Dienst aus dem Bereich der OFD Karlsruhe
(FA Rastatt) sucht aus familiären Gründen Tauschpartner aus
dem Saarland. Ein Versetzungsantrag wurde bereits gestellt.
Tel.: 0 72 22/97 82 25.

� StAfr (A 11) aus NRW (OFD Münster, FA Bochum-Mitte) sucht
dringend aus privaten Gründen einen Tauschpartner/in aus dem
Bereich der OFD Düsseldorf / Abt. Köln. Bevorzugte FÄ Brühl,
Köln-Mitte, Köln-Süd, Köln-Porz, Köln-Altstadt, Bergheim, Bonn-
Innen- oder Außenstadt. Ein Versetzungsantrag ist schon  länger
gestellt. Bitte melden unter: 02 34/51 43 26 oder 
01 63/7 68 66 66. E-Mail: Thekla.Beckmann@FA-5306.fin-nrw.de

� Sts im mittleren Dienst aus Bereich der OFD Karlsruhe (FA
Baden-Baden) sucht aus familiären Gründen Tauschpartner aus
OFD Koblenz (FA Landau, Germersheim, Speyer, Frankenthal,
Ludwigshafen, Neustadt) oder aus OFD KA (FA Karlsruhe, Ettlin-
gen, Durlach, Bruchsal). Ein Versetzungsantrag wurde bereits
gestellt. Tel.: 0 63 47/71 32.
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Mehrarbeit für Finanzämter

Das bedeutet, dass Durchschnitts-
rentner der Großteil der Rentenbe-
zieher nach dem neuen Recht nicht
belastet werden. Etwa rund 3,3
Mio. steuerpflichtige Rentenhaus-
halte mit erheblichen zusätzlichen
Einkünften, z. B. aus Vermietung,
Verpachtung oder Kapitaleinkünf-
ten, werden nach neuem Renten-
recht steuerbelastet sein. Nach
dem heute geltenden Steuerrecht
sind etwa 2 Mio. Rentner steuerbe-
lastet, d. h. im Ergebnis: auf die
Finanzämter kommen 1,3 Mio.
neue Steuerfälle zu.  Erst nach
Ablauf der Übergangsphase im
Jahr 2040 werden Beamtenpensio-
nen und Renten steuerrechtlich
gleich behandelt werden. Bis dahin
werden der Versorgungsfreibetrag
und der Arbeitnehmerpauschbe-
trag für Beamtenpensionen und
Werkspensionen sowie der
Altersentlastungsbetrag für übrige
Einkünfte in angepasster Form fort-
geführt und schrittweise für jeden
ab 2006 neu in den Ruhestand tre-
tenden Jahrgang in dem Maß ver-
ringert, in dem die Besteuerungs-
anteile der Leibrenten erhöht wer-
den. Diese Beträge werden für
jeden Jahrgang festgeschrieben. 

Vorsorgeaufwendungen 
als Sonderausgaben abziehbar

Ab 2005 werden auf der Seite der
Aufwendungen für die Altersvor-
sorge 60 % der Vorsorgeaufwen-
dungen zur gesetzlichen Renten-
versicherung, und zwar Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmeranteil, durch
die Neuregelung des Sonderausga-
benabzugs von einer Einkommen-
steuerbelastung freigestellt, (bis
max. 60 % von 20000 Euro pro Jahr
= 12000 Euro). Dies entspricht
einem Abzugsvolumen von monat-
lich 500 Euro. Um sicherzustellen,
dass durch die Systemumstellung
keiner schlechter gestellt wird, ist
eine so genannte „Günstigerprü-
fung“ vorgesehen, d. h. altes Recht
geht vor neuem Recht – wiederum
eine Verkomplizierung des Steuer-
rechts. Der steuerfreie Anteil der
Altersvorsorgeaufwendungen
steigt sukzessive bis zum Jahr 2025
auf 100 % der Höchstgrenzen von
20.000 Euro jedes Jahr um 2 %. Dies
bedeutet, dass Altersvorsorgeauf-
wendungen im Rahmen der
Höchstgrenze bereits im Jahr 2025
zu 100 % steuerfrei sind, die Be-
steuerung von 100 % der Renten
jedoch erst 15 Jahre später wirk-
sam wird. Dadurch, dass die Be-

steuerung von Renten nur schritt-
weise ansteigt, wird bei gleichzeiti-
ger Verbesserung der Abzugsfähig-
keit von Altersvorsorgeaufwendun-
gen eine Doppelbesteuerung in
nahezu allen Fällen vermieden. 
In außergewöhnlichen Fällen kön-
nen Rentnerinnen und Rentner, die
für mindestens zehn Jahre Renten-
beiträge in Höhe eines Betrages
oberhalb des Höchstbetrages zur
gesetzlichen Rentenversicherung
geleistet haben, für die auf diesen
Beträgen beruhenden Renten die
günstigere Besteuerung mit dem
Ertragsanteil wählen. Auch diese
Günstigerprüfung  bedeutet eine
Arbeitserschwernis für die Finan-
zämter. 

Rückführung steuerlicher 
Privilegien der Kapitallebens-
versicherung
Bis zuletzt war die Besteuerung der
Lebensversicherungen umstritten.
Die Versicherungswirtschaft dräng-
te hier massiv, den Gesetzentwurf
entsprechend abzumildern. Im Ver-
mittlungsausschuss hatte die Uni-
on eine Nachbesserung bei der
Besteuerung von Lebensversiche-
rungen durchgesetzt. Das Steuer-
privileg für Kapitallebensversiche-
rungen (Sonderausgabenabzug,
Steuerfreiheit der Erträge bei län-
gerer Laufzeit) wird für Neuverträ-
ge abgeschafft. Die Erträge von
Kapitallebensversicherungen, die
ab dem Inkrafttreten der Neurege-
lung im Jahr 2005 abgeschlossen
werden, werden künftig zur Hälfte
besteuert, wenn der Vertrag eine
Laufzeit von mindestens 12 Jahren
hat und die Auszahlung erst nach
Vollendung des 60. Lebensjahres
erfolgt.

Durchführung der Besteuerung 
Die Besteuerung der Leibrenten
wird durch jährliche Rentenmittei-
lungen der Rentenversicherungs-
träger und der Lebensversiche-
rungsunternehmen an eine zentra-
le Stelle der Finanzverwaltung
sichergestellt. Eingerichtet wird die
zentrale Stelle bei der Bundesversi-
cherungsanstalt für Angestellte
(BfA), bei der bereits entsprechende
Aufgaben für die Riester-Rente
wahrgenommen werden. Hier wer-
den die Daten zusammengeführt
und an die jeweils zuständigen
Landesfinanzbehörden (z. B. Lan-
desrechenzentren) übermittelt, die
im automatisierten Verfahren eine
Vorauswahl trifft und das Ergebnis
an das zuständige Finanzamt über-
mittelt. Dieses Mitteilungsverfah-
ren trägt dem Umstand Rechnung,
dass in den ersten Jahren der Syste-

mumstellung ein Großteil der Steu-
erpflichtigen, die Leibrenten bezie-
hen, steuerunbelastet bleibt. Insge-
samt gibt es 14,2 Mio. Steuerpflich-
tige mit Rentenbezügen, im Jahr
2005 werden nur 3,3 Mio. Renten-
empfänger nach neuem Recht Ein-
kommensteuer zahlen müssen.
10,9 Mio. Rentenbezieher bleiben
auch nach neuem Recht steuerun-
belastet. Nach dem derzeit gelten-
den Recht sind zwei Mio. Rentner
steuerpflichtig. Für die meisten
Rentner ergibt sich eine Steuer-
pflicht nur im Zusammentreffen
mit weiteren Einkünften. Das Mel-
deverfahren ermöglicht nach Maß-
gabe des Verifikationsprinzips eine
verfassungsrechtlich gebotene,
zutreffende steuerliche Erfassung
der Leibrentenzahlung. Erhebungs-
defizite in diesem Bereich werden
dadurch vermieden. Was man hier
bei den Rentnern konsequent
durchführt, traut sich der Gesetz-
geber offenbar bei den Kapitaler-
trägen nicht. Dort wird § 30 a der
Abgabenordnung immer noch
hochgehalten. Dies hat die DSTG
im Rahmen des Gesetzgebungsver-
fahrens kritisiert. Das Streichen des
§ 30 § a der Abgabenordnung war
aber im Bundesrat nicht durchsetz-
bar.

Vereinfachung für Riester-Rente

Im Gesetz sind weitere Vereinfa-
chungen für die Riester-Rente ent-
halten. So wird das Antragsverfah-
ren durch die Einführung eines
Dauerzulagenantrags vereinfacht.
Mit diesem Dauerzulagenantrag
kann der Zulagenberechtigte sei-
nen Anbieter bevollmächtigen, für
ihn jedes Jahr einen Zulagenantrag
bei der Zulagenstelle zu stellen. Der
Berechtigte muss dann nicht jedes
Jahr einen neuen Zulagenantrag
ausfüllen und seinem Anbieter
übersenden. Eine einmalige Bevoll-
mächtigung bei Vertragsabschluss
ist ausreichend. 

Weiter gibt es auch bei den Zertifi-
zierungskriterien Vereinfachungen.
So ist u. a. vorgesehen:

� dem Anlegenden Möglichkeiten
einzuräumen, zu Beginn der Aus-
zahlungsphase 30 % des ange-
sparten Kapitals zur freien Verfü-
gung zu entnehmen, 

� die Möglichkeit des Produktver-
gleichs für die Anleger durch ent-
sprechende Angaben der Anbie-
ter zu verbessern, 

� die Verwendung geschlechtsneu-
traler Tarife ab dem 1. Januar
2006 vorzuschreiben. Frauen und
Männer erhalten dann am Ende

bei gleichen Beiträgen auch die
gleichen Leistungen. 

Im Übrigen können auch bereits
abgeschlossene Altersvorsorgebe-
träge aufgrund einer einvernehmli-
chen Vereinbarung zwischen Anbie-
ter und Anleger grundsätzlich auf
die neuen Kriterien umgestellt wer-
den. 

Uni-Sex-Tarif
Der neu vorgegebene „Uni-Sex-
Tarif“, der eine geschlechterneutrale
Kalkulation von Beiträgen und Lei-
stungen bedeutet, gilt für zertifi-
zierte Altersvorsorgeverträge, die
nach dem 31. Dezember 2005 abge-
schlossen werden. Auf bereits abge-
schlossene Verträge haben die
Änderungen keine Auswirkungen.
Es besteht bei vor dem 1. Januar
2006 abgeschlossenen zertifizierten
Altersvorsorgeverträgen weder die
Verpflichtung zur Umstellung auf
Uni-Sex-Tarife, noch entfällt die
steuerliche Förderbarkeit der Beiträ-
ge, wenn nicht umgestellt wird.
Einigen sich Anleger und Anbieter
jedoch einvernehmlich auf eine ent-
sprechende Übernahme, so ist dies
ohne eine erneute Zertifizierung des
Vertrages möglich. 

Zusatzversorgung öffentlicher
Dienst
Für die Zusatzversorgung des
öffentlichen Dienstes ändert sich
nichts. Bei der Besteuerung der
Beiträge von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern zur Zusatzversor-
gung des öffentlichen Dienstes
bleibt letztlich alles wie bisher. Die
Zahlung des Arbeitgebers zur
Zusatzversorgung des öffentlichen
Dienstes ist Arbeitslohn und damit
grundsätzlich steuerpflichtig.
Fließen Zahlungen bei der Zusatz-
versorgungseinrichtung in eine
Kapitaldeckung, sind diese Beiträge
im Rahmen des § 3 Nr. 63 einkom-
mensteuerfrei; die späteren Leistun-
gen werden nachgelagert besteu-
ert. Fließen die Zahlungen in die
Umlage, sind sie unverändert steu-
erpflichtiger Arbeitslohn, werden
also vorgelagert besteuert; aller-
dings bleibt es dann bei der Mög-
lichkeit der pauschalen Besteuerung
(§ 40 b EStG). Die Arbeitnehmer-
beiträge zur Zusatzversorgung wer-
den wie bisher grundsätzlich aus
dem versteuerten Einkommen ent-
richtet. Bei einer kapitalgedeckten
Zusatzversorgung können die
Arbeitnehmer für diese Beiträge die
Förderung durch Zulagen- bzw. Son-
derausgabenabzug (so genannte
Riester-Förderung) in Anspruch neh-
men.
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